
 

Corona-Pandemie Verhaltensregeln 

für Schüler*innen, Lehrkräfte, Beschäftigte 

 

 

 

Diese Regeln dienen dem Schutz der Gesundheit aller. Sie gelten für Schüler*innen, Lehrkräfte, 

Beschäftigte. Wir alle sind für einen sicheren Umgang miteinander verantwortlich!  

 

 Abstandsgebot: Im Schulhaus und auf dem Schulgelände muss ein Abstand von mindestens 1,50 m zu 
anderen Personen eingehalten werden. Ausnahme besteht nur zwischen und zu den Schüler*innen 
während des Unterrichts. 

 Mund-Nasen-Bedeckung: Im Schulhaus außerhalb der Klassenräume und auf dem Schulgelände muss 
eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Bei Pandemiestufe 3 (7-Tages-Inzidenz von 35 und 
mehr) gilt die Maskenpflicht auch während des Unterrichts. Zum Essen und Trinken darf die Mund-
Nasen-Bedeckung abgenommen werden.  

 Gruppenübergreifende Kontakte: sind - auch in den Pausen - soweit als möglich zu vermeiden. Ziel ist 
es, Infektionsketten im Bedarfsfall nachvollziehen und unterbrechen zu können.  

 Lüften: Mindestens alle 20 Minuten ist in den Klassenzimmern durch Quer- bzw. Stoßlüften die 
Innenraumluft zu erneuern. 

 Auf gründliche und regelmäßige Händehygiene ist zu achten.  
o Zum Händewaschen stehen in den Klassenzimmern und Sanitärräumen Seife und Papierhandtücher 

zur Verfügung.  
o Beachten Sie die Anweisungen der ausgehängten Hygieneplakate.  
o Eine Händedesinfektion ist sinnvoll, wenn Händewaschen nicht möglich ist. Desinfektionsspender 

sind an den Eingängen des Schulhauses aufgestellt. 

 Sanitärräume: In den Toilettenräumen dürfen sich immer nur einzelne Schüler*innen aufhalten. Ist die 
Toilette gerade gut besucht, warten Sie davor. 

 Aufstuhlung: Nach Unterrichtsende stellen Sie die Stühle bitte an den Tisch und nicht auf den Tisch, 
damit die Tischfläche gereinigt werden kann. 

 Weitere persönliche Verhaltensregeln: 
o Handkontaktstellen, z. B. Türklinken mit der Hand anfassen, ist möglichst zu vermeiden. 
o Mit den Händen nicht an das Gesicht fassen. 
o Husten- und Niesetikette, wie Husten und Niesen in die Armbeuge, Wegdrehen von Personen, sind 

unbedingt einzuhalten. 
o Vermeiden Sie Berührungen, unterlassen Sie Umarmungen und Händeschütteln. 

 Teilnahme- und Betretungsverbot (beachten Sie: Merkblatt des Landesgesundheitsamtes und die 
Erklärung zum Teilnahmeverbot):  
Bei Kontakt zu einer mit Corona infizierten Person oder Corona-Krankheitssymptomen und bei Rückkehr 
aus einem „Risikogebiet“ besteht ein Betretungsverbot der Schule.  
 

 Corona-Warn-App: Um Infektionsketten nachvollziehen zu können, wird die Nutzung der App allen am 
Schulleben Beteiligten empfohlen. 
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